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	Übersicht: Kündigung nach der Elternzeit im Überblick

	Aspekt
	Vorgaben für die Pflegeeinrichtung
	Eigenkündigung Mitarbeiter

	Während der Elternzeit
	Arbeitgeberkündigung grundsätzlich unzulässig; nur mit behördlicher Zustimmung möglich.
	Jederzeit möglich unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist.

	Ende des Kündigungs-schutzes
	Der besondere Kündigungsschutz endet mit dem letzten Tag der Elternzeit.
	Pflegefachkraft kann entscheiden, ob sie zurückkehrt oder kündigt.

	Nach der Elternzeit
	Kündigung ab dem ersten Arbeitstag nach Ende der Elternzeit zulässig.
	Ordentliche Eigenkündigung nach Rückkehr jederzeit möglich, zu den im Vertrag vereinbarten oder gesetzlichen Fristen.

	Zeitpunkt des Zugangs
	Kündigung vor Ende der Elternzeit ist unwirksam.
	Eigenkündigung kann bereits während der Elternzeit erklärt werden.

	Kündigungs-fristen
	Es gelten gesetzliche oder arbeitsvertragliche Fristen.
	Sonderregel: Kündigung gem. § 19 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zum Ende der Elternzeit mit 3-monatiger Frist möglich.

	KSchG-Anwendbarkeit
	Bei mehr als 10 Beschäftigten und mehr als 6 Monaten Betriebszugehörigkeit erforderlich. Ist das Kündigungsschutzgesetz anwendbar, muss die Kündigung nach der Elternzeit aus personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Gründen erfolgen. 
	Für die Eigenkündigung ohne Bedeutung. 
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